
R E C H T S G R U N D L A G E N

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 27. Juli 2001 (BGBI. I S. 1950)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)

3. Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1991 (BGBl. I S. 58)

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV NW S. 256)

5. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081)

6. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GV. NRW. S. 160)

7. Hauptsatzung der Stadt Rheine vom 15. Dezember 1997 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1997; zuletzt geändert
durch Ratsbeschluss vom 3. Juli 2001

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Zur 26. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 124,
Kennwort: "Kennwort:“Stadtberg - Fürstenstraße"

I.             Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB bzw. nach BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Die in § 4 Abs. 3 Nrn. 3 bis 5 BauNVO aufgeführten, ausnahmsweise im
allgemeinen Wohngebiet zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO aufgeführten, allgemein zulässigen Lä-
den, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Hand-
werksbetriebe sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nur ausnahmsweise
zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Die Grundflächenzahl von 0,4 darf durch die Grundflächen der im § 19
Abs. 4 Nrn. 1 und 2 BauNVO bezeichneten Anlagen um nicht mehr als
50 % überschritten werden.

3. Begrünung / Bepflanzung

3.1 Zur Durchgrünung des Gebietes sind je 200 qm Grundstücksfläche
mind. ein standortgerechter, heimischer Laubbaum (StU mind. 12 cm, in
1 m Höhe gemessen) (z.B. Buche, Eiche, Erle, Esche, Birke) oder zwei
Obstbäume zu pflanzen.

3.2 Die nicht befestigten Grundstücksflächen sind strukturreich bzw. natur-
nah mit standortgerechten, heimischen Gehölzen zu gestalten und zu
unterhalten.

3.3 Der Bewuchs ist vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Abgängige
Ge-hölze sind durch Neupflanzung in gleicher Art und Anzahl auf dem
jeweiligen Grundstück zu ersetzen.

II.            Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW

4. Örtliche Bauvorschriften / Gestaltung

4.1 Erweiterungen der Gebäude sind der vorhandenen Bausubstanz bzw.
dem Hauptbaukörper anzupassen.

4.2 Die Höhe des Firstes darf höchstens 10,50 m betragen.

Bezugspunkt ist die Höhenlage bzw. Oberkante der nächstliegenden
öffentlichen Verkehrsfläche, ggf. Gehweg.

Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhe für technisch erfor-
derliche, untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, techni-
sche Aufbauten für Aufzüge) kann ausnahmsweise zugelassen werden.

4.3 Die Dachneigung darf  18° bis 45°betragen:

4.4 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dürfen die Hälfte der Trauflänge
des Gebäudes nicht überschreiten. Dieses Maß gilt auch für Dachflä-
chenfenster. So genannte Fledermausgauben sind bis zu zwei Drittel
der Trauflänge zulässig.

4.5 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sind nicht voll zu versiegeln. Es ist
durch Verwendung geeigneter Materialien eine weitgehende Versicke-
rung des Niederschlagswassers zu ermöglichen.
Zu empfehlen ist die Anwendung von Schotterrasen, Rasenkammer-
steinen und Rasenfugenpflaster sowie die Befestigung von lediglich
schmalen Fahrspuren mit begrüntem Zwischenraum.


